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RECHTSPRECHUNG

Rechtsprechung Immobilienrecht
Rechtsprechung

Johann Höllwerth

§ 8 ABGB; §§ 10, 14 Abs 3 FBG; 
§§ 1, 5 Abs 1, 10a Abs 1 lit a, 
28, 33 Abs 2 WGG immo aktuell 2021/13

Revisionsverband gem § 5 WGG – 
Parteistellung im Firmenbuch auch bei 
Holdinggesellschaften
OGH 17. 12. 2020, 6 Ob 233/20p

Dem für gemeinnützige Bauvereinigungen
zuständigen Revisionsverband kommt im
Firmenbuchverfahren, das eine gemeinnützi-
ge Bauvereinigung betrifft, die Parteistellung
nach § 14 Abs 3 FBG auch dann zu, wenn die
gemeinnützige Bauvereinigung die Rechts-
form einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung oder einer Aktiengesellschaft hat.
Dem für gemeinnützige Bauvereinigungen
zuständigen Revisionsverband kommt über-
dies im Firmenbuchverfahren von Gesell-
schaften Parteistellung nach § 14 Abs 3 FBG
soweit zu, als es Firmenbucheintragungen
von Gesellschaftern dieser Gesellschaften be-
trifft, wenn der wirksame Erwerb der Gesell-
schafterstellung von der Zustimmung der
Landesregierung nach § 10a Abs 1a WGG ab-
hängig ist.
Sachverhalt: Eine Gesellschaft in der Rechtsform
einer GmbH (Holdinggesellschaft) besteht seit dem
Jahr 2003 und weist als zentralen Punkt des Unter-
nehmensgegenstands das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Bauvereinigungen iSd WGG auf. Da
es sich nicht um eine gemeinnützige Bauvereinigung
(GBV) handelt, ist sie nicht Mitglied des Revisions-
verbands gem § 5 WGG. Die Gesellschafterstruktur
ist seit dem Jahr 2009 von mehreren Veränderungen
geprägt. Die Gesellschaft hält mehr als 99,9 % der An-
teile an einer GBV in der Rechtsform einer GmbH.
An diese GBV erging im Jahr 2018 ein Bescheid der
örtlich zuständigen Landesregierung, wonach die Zu-
stimmung gem § 10a Abs 1 lit a WGG zu Gesellschaf-
terwechseln in der Holdinggesellschaft versagt wurde
und die GBV beauftragt wurde, einen geänderten Fir-
menbuchstand in der Holdinggesellschaft dahinge-
hend herbeizuführen, dass binnen Dreimonatsfrist
die Gesellschafterstruktur vor dem Stichtag
31. 12. 2008 wiederhergestellt werde. In einer Ent-
scheidung des LVwG aus dem Jahr 2019 wurde der
erste Spruchpunkt (grundsätzlich) bestätigt und der
zweite aufgehoben. Der Revisionsverband gem § 5
WGG beantragte daraufhin die mit der Löschung des
gegenwärtigen Firmenbuchstands verbundene Ein-
tragung der Gesellschafterstruktur vor den ab dem
Jahr 2009 eingetretenen Änderungen gem § 10 Abs 2
FBG. Der Revisionsverband begründete seine An-
tragslegitimation ua mit § 14 Abs 3 FBG. Die Bestim-
mung sei analog zu GBVs in der Rechtsform der Ge-
nossenschaft auch auf jene in der Form von Kapital-
gesellschaften anzuwenden. § 28 Abs 1 WGG sieht

vor, dass die Prüfung von GBVs unabhängig von
deren Rechtsform entsprechend Genossenschaftsre-
visionsgesetz 1997 zu erfolgen hat und auch die Ein-
haltung der §§ 3 bis 27 WGG umfasst – folglich auch
hinsichtlich § 10a WGG.

Erstgerichtlich wurde dieser Antrag unter Beru-
fung auf eine schon der bezeichneten Entscheidung
des LVwG vorangegangene Entscheidung des Fir-
menbuchgerichts, das die Richtigkeit des Firmen-
buchstands bescheinige, zurückgewiesen. Das Re-
kursgericht wies den Antrag des Revisionsverbands
ebenfalls zurück; dies mit der Begründung, dass die
betreffende Holdinggesellschaft keine GBV sei und
dem Revisionsverband nicht angehöre. Die Argu-
mentation des Revisionsverbands hinsichtlich einer
Lücke des Gesetzgebers wurde zurückgewiesen – al-
lerdings unter Einräumung der Möglichkeit eines Re-
visionsrekurses, weil keine Entscheidung des OGH
vorliege, die die Fragestellung des § 14 Abs 3 FBG
iZm § 10 Abs 2 FBG hinsichtlich einer GmbH, die
keine GBV ist, kläre.

Der OGH gab dem Revisionsrekurs schließlich
Folge.

Rechtliche Beurteilung: […] 3.4. § 14 Abs 3
FBG ist von seinem Zweck her weiter so auszu-
legen, dass für einen im Firmenbuch eingetrage-
nen Rechtsträger jeweils diejenige Interessen-
vertretung bzw derjenige Revisionsverband
Parteistellung nach dieser Gesetzesstelle hat, der
für den jeweiligen Rechtsträger „zuständig“ ist.
Wenn nun kraft ausdrücklicher gesetzlicher
Vorschrift GBVs auch in den Rechtsformen
einer GmbH oder AG erlaubt sind (§ 1 Abs 1
WGG) und gleichzeitig auch für diese die Pflicht
statuiert wird, einem Revisionsverband anzuge-
hören (§ 5 Abs 1 WGG), so ist auch für eine in
der Rechtsform einer GmbH oder AG beste-
hende Bauvereinigung der Revisionsverband als
„zuständig“ iSd § 14 Abs 3 FBG und demgemäß
insoweit als Amtspartei anzusehen.

[…] Es liegt nach Ansicht des Senats daher
insoweit eine durch Analogie zu füllende Geset-
zeslücke dahingehend vor, dass der für eine
GBV zuständige Revisionsverband auch dann
Amtspartei iSd § 14 Abs 3 FBG ist, wenn die
Bauvereinigung nicht in der Rechtsform einer
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, son-
dern einer GmbH oder AG besteht (in diesem
Sinn auch Schwetz/Gahler, Wohnungsgemein-
nützigkeit und Firmenbuch – Wechselwirkung
und Spannungsbogen? immo aktuell 2020, 198
[201]). Diese Wertung wird durch einen Blick in
§ 33 Abs 2 WGG gestützt: Wenn der Revisions-
verband in den dort angeführten Materien
(wozu auch der hier relevante § 10a WGG ge-
hört) Partei mit den dort umfassend umschrie-
benen Rechten und Möglichkeiten ist, muss er
im öffentlichen Interesse auch das Recht haben,
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die aus einem solchen Verfahren resultierenden
notwendigen Firmenbucheintragungen zu be-
antragen.

3.7. […] Die hier gegenständlichen Anteilser-
werbungen an der Gesellschaft wurden mit § 10a
Abs 1a WGG zustimmungspflichtig. Diese Be-
stimmung wurde mit BGBl I 2018/26 eingeführt.
Nach den einschlägigen Materialien (Bericht
und Antrag des Budgetausschusses: 90 BlgNR
26. GP, 2) sollte klargestellt werden, „dass zur
Vermeidung von Umgehungsgeschäften und zur
Sicherung der gemeinnützigen Vermögensbin-
dung grundsätzlich auch der mittelbare (indi-
rekte) Erwerb von Anteilen an GVB [gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen] beispielsweise im Weg
über den Handel von Anteilen an ,Beteiligungs-
gesellschaften?‘ die ihrerseits Anteile an GVB hal-
ten – bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit – der Zu-
stimmung durch die Aufsichtsbehörde bedarf“.

Es geht also um die gemeinnützige Vermö-
gensbindung bei einer GBV. Nach Auffassung
des Gesetzgebers ist diese gemeinnützige Ver-
mögensbindung nicht nur bei Anteilsabtretun-
gen an der Bauvereinigung selbst potenziell ge-
fährdet, sondern auch bei solchen an Rechtsträ-
gern, die unmittelbar oder mittelbar an der Bau-
vereinigung beteiligt sind. Der Zweck des § 10a
Abs 1a WGG zielt somit nicht (primär) auf den
Schutz des an der Bauvereinigung unmittelbar
oder mittelbar beteiligten Rechtsträgers, son-
dern auf den Schutz der Bauvereinigung selbst.
Für diese ist aber der Revisionsverband zustän-
dig. Der auf den Schutz der Bauvereinigung ab-
stellende Zweck des § 10a Abs 1a WGG gebietet
es daher, dem Revisionsverband die Rechtsstel-
lung nach § 14 Abs 3 FBG für von § 10a Abs 1a
WGG erfasste Anteilsabtretungen auch dann
zuzubilligen, wenn der betroffene Rechtsträger
selbst keine GBV ist.

3.8. […] § 8 ABGB regelt die authentische
Auslegung durch den Gesetzgeber. Darin liegt
die Anordnung einer Rückwirkung (RIS-Justiz
RS0008905). Wenngleich es dem Gesetzgeber
im Allgemeinen zusteht, Gesetze auch rückwir-
kend in Kraft zu setzen, kann im Einzelfall eine
Rückwirkung als gegen den Gleichheitsgrund-
satz (Art 2 StGG, Art 7 B-VG) verstoßend ver-
fassungswidrig sein, wenn dadurch gegen den
Vertrauensgrundsatz verstoßen und/oder die
Rechtsstellung der von der Rückwirkung Betrof-
fenen maßgeblich verschlechtert wird (vgl
VfGH G 228/89; G 309/91; G 88/92; G 291/96;
G 334/02).

Im Fall des § 10a Abs 1a WGG wird rückwir-
kend die Wirksamkeit von Anteilsabtretungen
von der Zustimmung der Landesregierung ab-
hängig gemacht. Man könnte daher Bedenken
hegen, die Rückwirkung der Norm sei verfas-
sungswidrig, weil das Vertrauen der an einer
einschlägigen Anteilsabtretung Beteiligten auf
die Gültigkeit dieser Abtretung nachträglich er-
schüttert wurde.

Der erkennende Senat hat jedoch keine da-
hingehenden verfassungsrechtlichen Bedenken.
Denn es ist der Auffassung von Schopper/Walch
(Gesellschaftsrechtliche Fragen des Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetzes, ZRB 2017, 90
[105 ff]), auf welche Autoren sich der Novellen-
gesetzgeber des BGBl I 2018/26 in den Materia-
lien (Bericht und Antrag des Budgetausschusses:
90 BlgNR 26. GP, 2) ausdrücklich bezieht, zuzu-
stimmen: Die schon vorher bestehende Zustim-
mungspflicht der Landesregierung für Anteil-
sabtretungen an einer Bauvereinigung in der
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft nach § 10a
Abs 1 lit a WGG kann durch Zwischenschal-
tung einer GmbH umgangen werden. Nach all-
gemeinen Regeln sind aber auf Umgehungsge-
schäfte die Normen, zu deren Umgehung das
Geschäft abgeschlossen wurde, anzuwenden
(RS0018153; RS0113579 [T2]). Auf eine spezi-
elle Umgehungsabsicht der Parteien kommt es
nicht an (RS0016780). Somit war auch ohne die
Einführung des § 10a Abs 1a WGG durch
BGBl I 2018/26 die Zustimmungsnotwendigkeit
der Landesregierung auf Anteilsabtretungen
nach § 10a Abs 1 lit a WGG auch auf mittelbare
Beteiligungen an GBVs analog anzuwenden.
[…]

Anmerkung

Im Rahmen des gegenständlichen Beschlusses
werden die Befugnisse des Revisionsverbands
gem § 5 Abs 1 WGG hinsichtlich dessen
Parteistellung gem § 14 Abs 3 FBG bestätigt. Er
ist als Amtspartei in Verfahren, die Beteiligungs-
gesellschaften gem § 10a Abs 1a WGG betreffen,
legitimiert. Verfassungsrechtliche Bedenken
iZm der faktischen Rückwirkung durch die ex-
plizite Ausweitung des Genehmigungserforder-
nisses durch BGBl I 2018/26 in Gestalt einer au-
thentischen Interpretation wurden durch den
OGH unter Verweis auf den Normzweck ausge-
räumt. Vielmehr wurde betont, dass schon § 10a
Abs 1 lit a WGG entsprechend auszulegen war.

Wolfgang Schwetz, MSc, BA

§ 523 ABGB; § 3 Abs 2 WEG; 
§ 16 Abs 2 WEG immo aktuell 2021/14

Gibt es doch ein Mischhaus auf Basis des 
WEG 2002?
OGH 8. 3. 2021, 5 Ob 16/21w

Die Frage der (allfälligen) Unzulässigkeit der
Wohnungseigentumsbegründung an einem
Mischhaus nach dem WEG 2002 ist für die Be-
urteilung der Berechtigung einer Klage nach
§ 523 ABGB wegen angeblicher, nach den
Grundsätzen des § 16 Abs 2 WEG zu beurtei-
lender „Widmungsänderung“ rechtlich nicht
relevant.
Sachverhalt: [1] Die Klägerin ist Miteigentümerin
einer Liegenschaft, verbunden mit Wohnungseigen-
tum an einem Objekt. Die Beklagte ist ebenfalls Mit-
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